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(can 1—86), die sbgenannten Normae generales. Diese werden in den iwei
umfangreichen Bänden behandelt. Öönnte inan qut den ersten IC
meinen, dal TÜr die eng abgesteckte Materie eın 7U breiter Rahmen Ver-

wendet werde, die Lektüre, daß sich un sgroße Tobleme handelt,
die unter Heranziehung kanonistischer Verke der Vergangenheit und
kanonistischer Spezialschriften der Gegenwart allseitig eroörtert werden.
Jer erste and beschäftigt sich . mıt den sieben Einleitungskanones und
dem ersten 1ıte. (De Jegibus ecclesiasticis), der 7zweite and mıiıt. den Ka-

ONES DE Z Hiebei sind interessante Exkurse über ec. Gesetz, Ge-
wohnhelr eingeschaltet. keine der vielen einschlägigen Streit-
iragen ist. übergangen. Die Darstellun ist. klar und übersichtlich, das Latein
fließend und angenehm. ues iüber die Einleitungsfragen iırd über das
Werk hinaus kaum noch geboten werden können. Das er gereicht. dem
Verfasser und der ka?holischejx quversität Lubln ZUFLE größten hre

Graz. PTrO) Dr arıng.
10) De delietis et. poeniS. vol Pars Auctore Roberti 8O

Romae ( Apollinare) ohne Jahresangabe.
In der Rezension über desselben Verfassers Werk & De pProcessibus

chriıeb ich: Fın vollständige Trtel ist nicht möglich, weil das er noch
nicht vollständig vorhe 4sselibe muß ich fortior1 sagen- über das NEUE

erkKk De eliclıs et poenI1s, weil TST der erste Teil des ersten Bandes er-

schienen ist. Man könnte fast befürchten, daß der Verfasser seine er.
nicht vollendet Denn seit vier Jahren, seit 1926, die Vollendung
des erkes De processibus UuS. Es ist. das mehr ZUuU bedauern, weıll
Roberti wirklich sründliche Arbeit jeifert, wWw1e INall S1e sonst selten findet.

Die vorliegende Arbeit behandelt nach einer gründlichen Einleitung
I1 Seiten über Geschichte, ] . ıteratur und Grundlagen des kirchlichen
Strafrechtes In sechs apıteln folgenden De delicto generatim ;
B de elemento Jur1d1co delicti; de elemento subject1ivo delict1; de
elemento objectivo delicti; de CONCUTSU delinquentium et delictorum ;

de effectibus delhict1ı Wie 2R dieser Inhaltsangabe erS1C.  1C. ist der
N rech klar und logisch eingeteilt. Die Einleitung ist wirklich
sehr gründlich und instruktıv: 1Ur iıinden sich darın, wıe überhaupt 1ım
ganzen Werke, sehr viele größere und kleinere Druckfehler Gleich auf der
ersten e1ıte findet sich der sonderbare und unkorrekte Satz „Distingu-
untur delicta privata et publica illa intendunt damna ıllata per-

Jaesae; haec spectant intimidationem et emendatıionem reıi ad tutan-
dam DU  1cam diseiplinam. “ eCc. gut ist dargestellt die Geschichte
des kirchlichen Strafrechtes 5——18); ebenfalls verdienen die Literatur-
angabe SOWI1eEe die Jangen Erörterungen über die verschiedenen Begründun-
gen des Strafrechtes obende Anerkennung Der Verfasser stellt ZUTr besseren
Kenntnis des kirc.  ıchen Strafifrechtes fortwährend Vergleiche mit .den.
verschiedenen bürgerlichen Strafrechten der bedeutendsten Staaten. LDiese
Methode cheıint M1r reCc: wissenschaftlich und er empfehlenswert.
Wie weitausholend der Verfasser sein ema behandelt, beweisen die

Seiten (S 116—150), qu{tf denen sehr detaillier die meisten psycho-
pathologischen ustande un ihr Verhältnis zur Verantwortung untersucht
Her der Beschreibung der einzelnen psychopathologischen Zustände hat
1ın römischer Psychiater un Universitäts-Profifessor den Verfasser elfr1ıg
unterstützt, w1e In der Vorrede el Nach meiner Ansicht Aier
ıne kürzere Fassung mehr genützt. Man SUC. doch nicht ın einem ateinl-
schen kanonistischen ucC. nähere Aufklärung über Myxodoem, Delirium
tremens, Kokainismus, Dementia PDracClCOX und wlıe die Dinge alle heißen
mÖögen. "Auf S. 160 ist die Definition der Leidenschaft zu Kurz ausgefallen.
EKEs heißt dort „passio dicıitur motus appetitus sensitiv1ı.“ 1C. jeder motus
appetitus sensitivı 1st. schon eine Leidens‘chf1ft. Das Kapitel über die E1 -



Literatur.
schwerenden Ursachen des ell  es (S 163 if.) ist re.cfit gut und sgründlich
ausgearbeitet miıt steter Vergleichung zwischen kirchlicher und bürger-licher Strafgesetzgebung. Dasselbe gilt VON den Schlußkapiteln des Werkes,
welches ich jedem, der das kirchliche Strairecht aründlich studieren WULL,

empfehlen kann.
Ich schließe meine KRezension mıt der erneuten %  LEr der Vei-fasser

möge seine angefangenen Wer.  Ke auch vollenden
reiburg (Schweiz). Dr Prümmer P nıv.-Pro

11) Das Interdikt ach geltendem Recht mıiıt einem geschichtlichenÜberblieck. Von Dr Jur an Haas (VI 156) (Kanonistische
Studien und exte, herausgegeben VON Dr Albert Koeniger.
an Bonn 1929, ur Schroeder
Manche kanonisten hatten VOoOm Cod Jur. an eine bedeutende Ver-

einfachung des kanonischen Strafrechtes erwartiet Dem ist ber nıcht
Auch die vorliegende Arbeit zZe1i wie kompliziert auch im geitendenHechte die Lehre VO. Interdikt ist Der Verfasser bietet Zzuerst einengeschichtlichen Überblick un behandelt annn das geltende ec. (Begri{ff,rten, mfang, Objekt, Subjekt und Grund des Interdikts, Eintritt, Wir-
kungen und Beendigung). Es ist die Materie sicher kompliziert un N1C.
immer klar und eindeutig. Deshalb WwÄärTe vielleicht bel Beurteilung anderer
Anschauungen eine srößere eserve geboten SCWeSeEN. Viele Ausstellungen
INn er machte Eichmann, e0 Kevue 1929 (28), 318 FT och gerne
vollen WIT den el anerkennen, den der Verfasser
eınes schwierigen Themas verwendet hat auf die Bearbeitung

Giraz. Prof Di arıng.
12 Katholische Gesellschaftsliehre Von W ılhelm Schmer

derborn 19258, Schöningh.
Das uch W1 en denjenigen, die sich miıt gesellschaftswissenschafit-ichen Fragen beschäftigen, ein Führer sein durch das ewIlrTte VO  — Theorien

un Namen SOWI1eE Urc. die bereits unübersehbar gewordene Fachliteratur.
eın ıtel rechtfertigt sich aus der speziellen Absicht des Autors, geradedie überzeitlichen Fundamente uUNSeTes Wissens A  3 eın und erden
menschlicher Gesellschait. W1ie S1Ee 1m katholischen Dogma unwandelbar
verwurzelt sind, recC. klar- herauszuarbeiten.

FEın erstier eil befaßt S1IC. eT 1U miıt Begri{if und Wesen der
Gesellschaft und der Entwicklung der Gesellschaftsliehre, urn hierauf die
katholische Auffassung abheben ZU können. Deren unerschütterte meta-physische Fundierung ach der thomistischen Philosophie, deren en
us besonders aps Leo HE: qlle sozialen FHragen der Gegenwart schon
nde des vorigen ahrhunderts grundsätzlic. geklärt hat, Hildet die aupt-stärke uUunNnserer katholischen Gesellschaftstheorie.

Kın zweiter eil behandelt die rundlagen der Gesellschaft Er „eigtdie Strukturprinzipien der Gesellschaf und Dringt In Auseinandersetzungmiıt der mechanischen die organiısche Gesellschaftsauffassung des T1sten-
ums und das Naturrecht in christlicher Neutung entsprechender Geltung

Daran anschließend Jegt endlich eın dritter und etzter el den 11i
bau der Gesellschaft, ausgehend VO.  e der urwüchsigsten kollektiven Einheit,
der Familie, bıs hinan um Staat und den höchsten sozlologischen indungs-formen dar.

Aus diesen sehr dankenswerten Ausführungen, die. das Crundsatz-
lıche klar herausstellen, ohne sıch 1n Einzelheiten verlieren, 1A0 sich
Jes 1Ur die katholische (resellschaftsauffassung Wesentliche entnehmen.
Vielleicht wäre in noch weitergehendes Verfolgen der Konsequenzen, die
sich aus dem SewoONNenen Standpunkt ergeben, wünschenswert SeWwesen.S o eLwa A der Stelle, 'WO. be] Ei’rörterung der Grundlagen freijer Vergemein-


